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Elektronik-Pauschal-Versicherung  
für ambulante Pflegedienste 

 
 
Versichert ist die gesamte elektronisch-technische gewerbliche Büroeinrichtung. Als Versicherungssumme gilt der Listenneupreis bei 
Vertragsabschluss zzgl. Bezugskosten (z.B. für Fracht, Verpackung und Montage). 
 

Versicherte Anlagen und Geräte: 
 
 Daten-, Kommunikations- und Bürotechnik 
 (z.B. Datenverarbeitungsanlagen, Personal-Computer, Laptops, Notebooks, Organizer, CAD- und CAM-Geräte, Kopierer, Beamer, 

Telefaxgeräte, Diktiergeräte, Telefonanlagen, gegen- und Wechselsprechanlagen, Türschließanlagen, Personensuch- und 
Rufanlagen, Brandmelde- und Zutrittskontrollanlagen, Digitalkameras etc.) 

 

 Mess- und Prüftechnik 
 (z.B. Prüfautomaten, elektronische Kassen und Waagen) 
 

 Satz- und Reprotechnik 
 (z.B. Foto- und Lichtsatzanlagen)  
 

 Bild- und Tontechnik 
 (z.B. Fernseh- und Videoanlagen, elektroakustische Anlagen, Antennenanlagen) 
 

 Medizintechnik  
 (z.B. Pflegebetten, Röntgenanlagen, Geräte für Diagnostik und Therapie, Physikalische medizinische Geräte etc.) 
 
 
Vertragsgrundlagen sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Elektronikversicherung sowie ein besonderes Bedingungswerk, 
das auf die speziellen Risikobedürfnisse abgestellt ist. 
 

Versicherte Schäden und Gefahren: 
 
Der Versicherer leistet Entschädigungen für Sachschäden an versicherten Sachen durch vom Versicherungsnehmer oder dessen 
Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehene Ereignisse und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 
 
Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen oder Zerstörungen (Sachschäden) insbesondere durch: 
 
 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit 

 Überspannung, Induktion, Kurzschluss 

 Brand, Blitzschlag, Explosion, Sengen, Glühen, Glimmen, Schwelen oder Implosion (einschließlich der Schäden durch Löschen, 
 Niederreißen, Ausräumen oder Abhandenkommen infolge eines dieser Ereignisse) 

 Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung 

 Höhere Gewalt 

 Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus 

 Konstruktions-, Material-, oder Ausführungsfehler 
 

So sind beispielsweise beitragsfrei auf „Erstes Risiko“ mitversichert: 
 

 Datenversicherung bis 25.000,- € 
 (z.B. Mitversicherung von Daten, Programmen und Datenträger) 

 Softwareschutzmodule bis 10.000,- € 
 (z.B. Mitversicherung von Dongle und/oder deren Lizenzgebühr) 

 Mehrkostenversicherung zeitabhängig bis 15.000,- €; zeitunabhängig bis 5.000,- € 
 (z.B. von stationären Datenverarbeitungsanlagen) 

 Bewegungs- und Schutzkosten, Aufräumkosten etc. 
  
 
Besonderheiten:  
Selbstbehalt (wahlweise) mit SB 125,00 €, 250,00 € oder 500,00 € je Schadenfall 
 


